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Dialyse 

E 
inleitung 
Zugegeben, es gibt für 

uns Patienten wichtigere 

Fragen als die nach den Kosten 

der Dialysebehandlung, beispiels-

weise: Wie lange kann man mit 

dieser Behandlung leben? Und er-

möglichen Dialyse oder Trans-

plantation ein einigermaßen nor-

males Dasein? Jeder von uns dürf-

te darüber hinaus seine eigenen, 

ihn beschäftigenden Probleme ha-

ben. 

Und doch wird im Bewusstsein 

bei manchem von uns das unter-

schwellige Unbehagen mitschwin-

gen, in so elementarer Weise von 

der Allgemeinheit abhängig zu 

sein. Denn die Behandlung ist teu-

er und kaum jemand von uns wäre 

in der Lage, sie aus eigenen Mit-

teln zu bestreiten. Nur, weil der 

Großteil unserer Mitbürger Beiträ-

ge an seine Krankenversicherung 

zahlt, sind Behandlungen wie Dia-

lyse und Transplantation möglich. 

Mancher unserer ausländischen 

Mitpatienten könnte davon be-

richten, wie es sich in einem Land 

lebt, in dem es keine allgemeine 

Absicherung gegen schwere Er-

krankungen gibt und in dem die 

Dialysebehandlung nur für wenige 

Reiche in Frage kommt. 

Für all jene, die über den Tel-

lerrand hinausschauen möchten 

und sich schon einmal gefragt ha-

ben "Was kostet das eigentlich?", 

habe ich im Folgenden ein paar 

Zahlen über die Kosten der Dialy-

sebehandlung zusammengestellt. 

Sie gelten allerdings nur bei Be-

handlungen in der Arztpraxis, 

nicht für jene im Krankenhaus, 

und natürlich nur für die gesetz-

lich Versicherten. Ob auch die Be-

handlungen in einem Zentrum der 

Patientenheimversorgung (PHV) 

nach diesen Schlüsseln abgerech-

net werden, muss noch geklärt 

werden. Die folgenden Informati-

onen sind übrigens im Internet 

allgemein zugänglich. 

Für die freundliche Unterstüt-

zung danke ich Frau Barbara Hei-

denreich von der Kassenärztlichen 

Vereinigung Hamburg. 

Ä 
rztliche Vergütung 
und Sachkostener-
stattung  

Die Höhe der Mittel, die unsere 

Krankenkassen für die Dialysebe-

handlung bereitstellen, wird von 

Ärzten (vertreten durch die Kas-

senärztliche Bundesvereinigung 

[KBV]) und Krankenkassen 

(vertreten durch die Dachverbän-

de der Gesetzlichen Krankenver-

sicherungen [GKV]) in Abständen 

neu verhandelt. Eine solche Ände-

rung ist zum 1. Juli dieses Jahres 

in Kraft getreten. Nachzulesen 

sind die neuen Vergütungssätze 

für die Dialysebehandlung im 

„Einheitlichen Bewertungsmaß-

stab (EBM), in dem seit 1978 die 

Bezahlung für alle gesetzlich Ver-

sicherten vereinheitlicht wurde, 

und zwar, was die Dialysekosten 

angeht, in den Abschnitten 13.3.6 

und 40.14. 

Die Zahlungen an die Betreiber 

der Dialysepraxen und Dialyse-

zentren gliedern sich in zwei Teile: 

A. Arztpauschale umfasst die 

Vergütung der ärztlichen Leis-

tungen, z.B. für die generelle 

Von Jochen Brandtner 

WAS KOSTET DAS  

EIGENTLICH? 
Arztvergütung und Sachkostenerstattung bei der Dialyse 

Bereits im März des letzten Jahres hatte uns Jochen Brandtner 

den folgenden Beitrag zum Thema "Dialysekosten" zugesandt. Doch 

kurz vor der Veröffentlichung verbreitete sich die Nachricht, 

dass die Krankenkassen die Vergütung für die Dialysebehandlung 

ab Juli 2013 reduzieren und neue Pauschaulen einführen würden. 

So mussten wir abwarten und den Autor bitten, nach erfolgter 

Veröffentlichung der neuen Erstattungssätze, seinen Beitrag zu 

aktualisieren. 

Teil 1 
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Betreuung, für Visiten an der 

Dialyse, Festlegung der Dialy-

separameter, Kontrolle der La-

borwerte, Untersuchungen in 

der eigenen Praxis; Veranlas-

sung von externen Untersu-

chungen, Einweisung und 

Überwachung des Personals, 

Ausstellung von Rezepten u. 

ä.. 

B. Sachkostenpauschale um-

fasst die Erstattung der Sach-

aufwendungen. Diese Erstat-

tung deckt die Arbeit der Pfle-

gekräfte ab, die Bereitstellung 

der technischen Einrichtung 

wie der Wasseraufbereitungs-

anlage, des Dialysegerätes und 

seiner regelmäßigen Wartung 

und Reparatur, der Zutaten zur 

Dialysatbereitung, der Filter, 

Schlauchsysteme, des Hepa-

rins, die Kosten für Raummie-

te, Raumausstattung und Hei-

zung, für Strom und Wasser, 

für die Abfallentsorgung sowie 

die Verwaltung und die Ver-

pflegung der Patienten wäh-

rend der Behandlung. In der 

Heimdialyse hat der Arzt dem 

Patienten die Kosten für 

Strom, Wasser und die 

Müllentsorgung von dieser 

Pauschale zu erstatten. Nicht 

enthalten in der Pauschale sind 

verordnete Medikamente, ins-

besondere das Erythropoetin 

aber auch nicht Vitamine, 

Phosphatbinder, blutdrucksen-

kende Medikamente u.a.. 

1. Hämodialysebehandlung 
Im Folgenden wenden wir uns 

zunächst nur der Hämodialyse zu, 

derjenigen Behandlung, bei der 

das Blut extrakorporal, also außer-

halb des Körpers, in einem Filter 

(Dialysator) entwässert und entgif-

te t  wi rd.  Der Abschni t t 

"Peritonealdialysebehandlung" 

folgt im nächsten Heft. 

A. Ärztliche Vergütung 

Die letzte Übersicht über die in 

Hamburg gezahlten Arzthonorare 

für Dialysebehandlungen hat die 

IkN im Jahr 1988, also vor genau 

fünfundzwanzig Jahren, zusam-

mengestellt. Allerdings gab es zu 

jener Zeit noch kein Internet und 

so mussten wir damals die Daten 

bei der Kassenärztlichen Vereini-

gung Hamburg erfragen, was den 

Überblick nicht gerade erleichter-

te. Zum Vergleich, wie sich die 

Kosten seit damals entwickelt ha-

ben, stellen wir sie den heutigen 

gegenüber. 

 

Ärztliche Vergütung 1988  

Für die Leistungen des Arztes 

bei der Dialysebehandlung wur-

den 1988 von den Hamburger 

Kassenverbänden noch leicht dif-

ferierende Vergütungen gezahlt. 

Die niedrigeren Beträge in der fol-

genden Übersicht zahlte die 

AOK, die höheren stammten von 

den Ersatzkassen (umgerechnet in 

Euro). Die folgende Tabelle ent-

hält nur die Vergütung für die 

Überwachung der einzelnen Dia-

l y s e ,  u n d  z w a r  p r o 

"Dialysewoche"(3 Behandlungen). 

Von einer Grund- oder Zusatz-

pauschale, wie sie heute im EBM 

verankert sind und vermutlich 

auch damals schon gezahlt wur-

den, erfuhren wir nichts und so 

sind sie in der folgenden Tabelle 

auch nicht berücksichtigt. 

 

Ärztliche Vergütung ab 1.Juli 2013 

Die Vergütung des Arztes für 

seine Arbeit bei der Dialysebe-

handlung regelt wie gesagt der 

bundeseinheitliche Bewertungs-

maßstab EBM. Drei Positionen 

sind es, welche die Dialysebetrei-

ber für die ärztlichen Leistungen 

den Krankenkassen zum Ende des 

Quartals in Rechnung stellen: 

a) Eine Grundpauschale, die der 

für die Dialyse verantwortliche 

Arzt für jeden Patienten erhält, 

der seine Dienste im abgelau-

fenen Quartal wegen eines ne-

phrologischen Problems in 

Anspruch genommen hat. Die-

se Pauschale wird nur einmal 

im Quartal gezahlt, gleichgültig 

wie oft Hilfe benötigt wurde. 

b) Eine Zusatzpauschale, falls es 

sich bei diesem Patienten um 

einen Dialysepatienten handelt. 

Vermutlich liegt die Überle-

gung zugrunde, dass ein Dialy-

sepatient häufiger Probleme als 

ein "normaler", nicht dialyse-

abhängiger Patient und der 

Arzt einen entsprechend höhe-

ren Aufwand hat. Auch diese 

Pauschale wird nur einmal je 

Quartal gezahlt. 

c) Und letztlich erhält der Arzt 

eine weitere Zusatzpauschale, 

diesmal aber für jede durchge-

führte Dialyse. Dafür verlangt 

der EBM aber auch die 

"ständige Anwesenheit" des 

Arztes über die gesamte Dialy-

sedauer. 

Die Leistungen des Arztes sind 

im EBM nicht in Geldbeträgen 

sondern in Form von Punkten 

ausgewiesen, und zwar im Ab-

schnitt 13.3.6. Für einfache Arbei-

ten erhält der Arzt wenige, für 

aufwendige Arbeiten mehr Punkte 

gutgeschrieben. Was ein Punkt 

letztendlich in Geld wert ist, legt 

Dialyse-
ort/-art 

Punkte/
Dialyse-

tag 

Vergütung 
in €/

Dialyse-
woche 

Zentrum/
Praxis/LC 

440 
61,35 - 
70,52 

Heim 320 
44,62 - 
51,30 
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ein Ausschuss fest, der von Kran-

kenkassen und Ärzten gebildet 

wird. 

“Die ärztliche Vergütung ergibt 

sich aus der Punktzahl, mit der die 

jeweilige Leistung bewertet ist, 

multipliziert mit einem Orientie-

rungspunktwert. Für 2013 hat der 

Erweiterte Bewertungsausschuss 

diesen Orientierungspunktwert, 

der für alle Kassenarten und Fach-

gruppen bundesweit einheitlich 

ist, mit 3,5363 Cent festgelegt”. 

Diese Information gab uns die 

Geschäftsstelle unseres Bundes-

verbandes in Mainz. Während mir 

die Techniker Krankenkasse 

Hamburg diesen Wert von 3,5363 

Cent bestätigte, war vom Verband 

der Ersatzkassen (vdek) in Ham-

burg zu erfahren, dass der Punkt-

wert für Hamburg bei 3,6099 

Cent/Punkt liege. Wegen der rela-

tiv geringen Differenz habe ich 

nicht mehr Energie in die Klärung 

dieser Frage gesteckt, sondern ge-

he im Folgenden von dem niedri-

geren Wert aus. 

Um aber auf die im Titel ge-

stellte Frage "Was kostet das ei-

gentlich" eine schlüssige Antwort 

zu finden, werden die Vergütun-

gen des Arztes, ähnlich wie bei 

den nachfolgenden Sachkosten-

pauschalen, auf eine Dialysewoche 

umgerechnet, wobei von drei Be-

handlungen je Kalenderwoche 

ausgegangen wird.  

Bei 13 "Dialysewochen" pro 

Quartal und 3 Dialysetagen je Ka-

lenderwoche, zahlen die Kranken-

kassen umgerechnet für die ärztli-

chen Leistungen pro "Dialyse-

woche" demnach die in der oben 

stehenden  ausgewiesene Vergü-

tungen. 

Der Vergleich zwischen 1988 

und 2013 zeigt, dass die ärztliche 

Vergütung für die Überwachung 

der Praxis- oder LC-Dialyse deut-

lich reduziert wurde, von 61,35 €/

Woche bzw. 70,52 €/Woche im 

Jahr 1988 auf ca. 48,00 €/Woche 

im Jahr 2013. Dagegen ist die Ver-

gütung in der Heimdialyse relativ 

konstant geblieben. 

 

Nachtrag 

Ab dem 1.10.2013 wird, wie 

uns die Kassenärztliche Vereini-

gung Hamburg schrieb, der Ori-

entierungspunktwert von 3,5363 

Cent/Punkt auf 10 Cent/Punkt 

angehoben. Das bedeutet jedoch 

nicht, dass Ärzteherzen ab Okto-

ber höher schlagen dürfen, weil 

die Krankenkassen für ärztliche 

Leistungen nahezu das Dreifache 

überweisen. Die Umstellung soll 

nur einer leichteren Abrechnung 

dienen (das Malnehmen mit 10 ist 

einfacher als mit 3,5363) und 

"kostenneutral" sein. Also müssen 

alle derzeit gültigen Punktzahlen 

im EBM auf das 0,35363-fache 

reduziert werden. Möglich, dass 

der Rechenaufwand dann bei der 

nächsten Quartalsabrechnung am 

1.Dezember 2013 geringer ist, ob-

wohl es den Computern, die diese 

Arbeit erledigen, nur ein müdes 

Lächeln abnötigen dürfte. Im Er-

gebnis aber bleibt alles beim alten, 

keine Leistung wird höher, keine 

niedriger vergütet. 

 

B. Sachkostenpauschale 

Würden bei der Dialyse ledig-

lich die Kosten für die ärztliche 

Überwachung anfallen, so hielten 

sich die Behandlungskosten in ei-

nem recht überschaubaren Rah-

men. Was die Behandlung teuer 

macht, ist die Technik, ihre Bedie-

nung und Überwachung sowie die 

Materialien, die benötigt werden. 

Welche Kostenfaktoren im Ein-

zelnen anfallen, wurde oben be-

reits erwähnt. Auch in vielen an-

deren medizinischen Bereichen 

arbeitet der Arzt unter Zuhilfen-

ahme von Technik, ohne dass dies 

besonders abgerechnet würde. 

Gebührenord-
nungsposition 

Vergütung 
Punkt
-zahl 

Betrag in 
EUR 

pro Qartal 

GOP 
13590 
13591 
13592 

Grundpauschale/Patient: 
bis zum vollendeten 5. Lebensj. 

5 bis 60 Jahre 
älter als 60 Jahre 

  
410 
695 
720 

  
14,50 
24,58 
25,46 

13602 
Zusatzpauschale für die Betreu-
ung eines dialysepflichtigen Pati-

enten 
855 30,24 

13610 

Zusatzpauschale für die Betreu-
ung eines Patienten bei Hämodi-

alyse 
(Praxis-/Zentrum-/Heim- oder 

LC) 

420  14,85 

GOP 
Vergütung für ärztliche 

Leistung/Patient: 
Betrag in EUR/
Dialysewoche 

 
13590+13602 +13610 
13591+13602 +13610 
13592+13602 +13610 

bis zum vollendeten 
5.Lebensjahr 

5 bis 60. Jahre 
älter als 60 Jahre 

 
48,00 
48,76 
48,83 

Sofern ein Arzt einen Patienten für die Heimdialyse trainiert, zahlt die 

Krankenkassen einen weiteren Zuschlag zu der obigen Vergütung, und 

zwar jeweils für eine gesamte Trainingswoche. 

13612 

Zuschlag für eine Trai-
nigsdialyse mit mind. 

3 Hämodialysen/
Woche 

22,46 
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Dass es bei der Dialyse anders ge-

handhabt wird, ist vermutlich auf 

den Umfang zurückzuführen, den 

sie einnimmt. Theoretisch hätte 

m a n  a u c h  e i n e  E B M -

Gebührenziffer „Behandlung mit 

der Hämodialyse“ einführen kön-

nen. Da aber der technische Auf-

wand in keinem Verhältnis zur ei-

gentlichen ärztlichen Leistung 

steht, wurde dieser gesondert er-

fasst und mit der sogenannten 

Sachkostenpauschale abgerechnet. 

Etwas irritierend mag manchem 

erscheinen, dass hiermit auch die 

Arbeit der Pflegekräfte erfasst 

wird, aber man hat sich nun ein-

mal auf diesen Modus verständigt. 

 

1) Sachkostenpauschalen bei 

Patienten, die 18 Jahre und 

älter sind 

Anders als bei der Vergütung 

des Arztes, der sogenannten Arzt-

pauschale, wird bei der Sachkos-

tenpauschale unterschieden, ob 

die behandelten Patienten jünger 

oder älter als 18 Jahre sind. Der 

Hintergrund für diese Differenzie-

rung dürfte die Überlegung sein, 

dass der Betreuungsaufwand bei 

Kindern und Jugendlichen für die 

Pflegekräfte deutlich höher ist, 

was sich vor allem in den Sach-

kosten niederschlägt. 

 

Sachkostenpauschalen 1988  

Alle DM-Beträge umgerechnet 

in Euro.  

Man sieht, für alle Behand-

lungsformen erstatteten die Kas-

sen seinerzeit 350,-DM als Sach-

kostenpauschale pro Dialyse, so-

wohl in Form der Zentrums-, Pra-

xis-, LC- als auch der Heimdialyse. 

Lediglich die Ersatzkassen redu-

zierten bei Heimdialysebehand-

lung den Betrag auf 315,-DM. 

Mit der 1988 geltenden Erstat-

tungspauschale für die Einzeldia-

lyse hätte sich bei drei Behandlun-

gen pro Woche, in Euro umge-

rechnet, eine Sachkostenpauschale 

für die Zentrum-, Praxis- und LC-

D i a l y s e  v o n  5 3 6 , 8 5 

€/"Dialysewoche" ergeben. 

 

Sachkostenpauschale 2013 

▪ Bis zum 30.Juni 2013: 

2002 wurde der EURO einge-

führt. Etwa ab dem gleichen Zeit-

punkt verständigten sich die 

Krankenkassen mit der Kassen-

ärztlichen Bundesvereinigung auf 

ein Abrechnungsverfahren, das 

nicht mehr die Sachkosten jeder 

einzelnen Dialysebehandlung er-

stattete, sondern diejenigen aller 

Behandlungen innerhalb einer Ka-

lenderwoche, gleichgültig ob drei 

oder mehr Behandlungen durch-

geführt wurden. Ob die Einfüh-

rung der Pauschalvergütung für 

die "Dialysewoche" (= drei oder 

mehr Dialysebehandlungen pro 

Patient je Kalenderwoche) damals 

als Reaktion auf den in manchen 

Einrichtungen zunehmenden 

Trend erfolgte, mehr als drei Dia-

lysen pro Woche zu verordnen, ist 

nicht auszuschließen. 

Bis zum 30.Juni 2013 wurde 

dann für jede "Dialysewoche" ein 

einheitlicher Betrag von 504,00 

€/"Dialysewoche" als Sachkosten-

pauschale erstattet. 

 

▪ Ab dem 1.Juli 2013: 

Eine neuerliche Änderung er-

fuhr der EBM, was die Abrech-

nung der Dialysekosten betrifft, 

zum 1.Juli 2013. "Den Anstoß für 

die Neuregelung der Finanzierung 

der Dialysen" so teilte die Kassen-

ärztliche Bundesvereinigung im 

April 2013 in einer Information 

an die Praxisärzte mit, "gab eine 

Untersuchung des Instituts des 

Bewertungsausschusses. Demnach 

sind die Sachkosten bislang um 

ein Drittel zu hoch und die damit 

zusammenhängenden ärztlichen 

Betreuungsleistungen zu gering 

bewertet. Die Krankenkassen ha-

ben deshalb darauf gedrängt, die 

Finanzierung neu zu regeln mit 

dem Ziel einer deutlichen Absen-

kung der Kostenpauschalen."  

Auch nach der neuen Regelung 

bleibt das Schlüsselwort für die 

Abrechnung der Sachkosten die 

"Dialysewoche" (mindestens drei 

Dialysen pro Patient in der Kalen-

derwoche). Allerdings wird jetzt 

nicht mehr wie bisher jede 

"Dialysewoche" mit dem gleichen 

Betrag abgegolten, sondern die 

Abrechnung erfolgt in vier Kos-

tenstufen. Zuschläge bei Er-

schwernissen werden weiterhin 

gezahlt, allerdings hat sich auch 

hier etwas geändert. 

Die Gebührenposition GOP 

40823 umfasst Sachkosten bei 

Zentrums- bzw. Praxisdialyse oder 

zentralisierter Heimdialyse (LC.), 

einschl. Sonderverfahren (z. B. 

Hämofiltration, Hämodiafiltrati-

on) für Erwachsene ab dem voll-

Dialyseform 

Umgerechnet 
je Dialysewo-

che 

Pauschale 
Euro/Dialyse 
RVO-Kassen  

Pauschale 
Euro/Dialyse 
Ersatzkassen 

Zentrum/
Praxis/LC 

178,95 178,95 536,85 

Heimdialyse 178,95 161,05 
536,85 bzw. 

483,17 
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endeten 18. Lebensjahr. Je nach 

Preisstufe erhält die Dialysepraxis 

bei jeder Quartalsabrechnung fol-

gende Sachkostenpauschale: 

Schauen wir uns diese Festle-

gung etwas genauer an: Ein Quar-

tal hat 13 Wochen in denen ein 

Patient in der Regel am Quartal-

sende auch 13 "Dialysewochen" 

auf dem Abrechnungszettel seiner 

Dialysepraxis stehen hat (falls er 

nicht verreist oder im Kranken-

haus war). Versorgt die Praxis 50 

Patienten, so stehen am Quartal-

sende 50 x 13 = 650 

"Dialysewochen" zu Buche. Bei 

100 Patienten wären es 1300 

"Dialysewochen" usw. Die obigen 

Erstattungssätze ließen sich also 

auch in folgender Form angeben: 

Je größer die Dialysepraxis ist, 

je mehr Patienten sie also ver-

sorgt, desto mehr Abschläge bei 

der Sachkostenerstattung muss sie 

ab dem 3.Quartal 2013 hinneh-

men. Die zugrunde liegende Über-

legung dürfte sein, dass große Pra-

xen bei der Materialbeschaffung 

und bei der Installation der tech-

nischen Einrichtung günstigere 

Konditionen erhalten, vielleicht 

auch in der Lage sind, ihr Personal 

flexibler einzusetzen. Falls ein 

Arzt an mehreren Orten/

Stadtteilen Behandlungseinrich-

tungen betreibt, so werden diese 

wie getrennte Praxen betrachtet. 

Nehmen wir drei Beispiele, um 

zu erkennen, wie sich die neue 

EBM-Sachkostenregelung auf die 

Kostenerstattung für eine 

"Dialysewoche" bei unterschiedli-

cher Praxisgröße auswirkt: 

 

Beispiel 1: 

Dialysepraxis A versorgt nur 

eine geringe Zahl von 25 Patien-

ten, die alle regelmäßig mindes-

tens dreimal pro Woche dialysie-

ren: 

 

Beispiel 2: 

Dialysepraxis B versorgt 130 

Patienten, die alle regelmäßig min-

destens dreimal pro Woche dialy-

sieren: 

 

Beispiel 3: 

Dialysepraxis C versorgt 276 

Patienten, die alle regelmäßig min-

destens dreimal pro Woche dialy-

sieren: 

Man erkennt an den Beispielen, 

dass je größer die Praxis desto ge-

ringer ist die pro "Dialysewoche" 

erstattete durchschnittliche Sach-

kostenpauschale. In der Dialy-

sepraxis C mit 276 Patienten wür-

de die Sachkostenpauschale von 

504,00 €, wie sie bis zum 

30.6.2013 gezahlt wurde, auf 

429,81 €/"Dialysewoche" abge-

senkt. 

 

Zuschläge bei Erschwernissen: 

Folgende Zuschläge pro 

"Dialysewoche" werden zusätzlich 

zu den obigen Sachkostenpau-

schalen gezahlt: 

Zur Erläuterung: Würde in der 

Dialysepraxis B (Beispiel 2) ein 75

-jähriger Dialysepatient versorgt, 

Preis-
stufe 

Menge in 
Dialysewo-

chen 

Pauschale 
pro Dialy-
sewoche 

1 Bis zu 650 485,80 

2 651 - 1300 466,30 

3 1301 - 1950 417,50 

4 größer 1950 398,00 

Preis-
stufe 

Anzahl 
Patienten 

Pauschale 
pro Dialy-
sewoche 

1 Bis 50 485,80 

2 51 - 100 466,30 

3 101 - 150 417,50 

4 größer 150 398,00 

P
re

isstu
fe

 

A
n
za

h
l 

P
a
tie

n
te

n
 

S
a
ch

k
o
ste

n
-

e
rsta

ttu
n
g
 

in
sg

./W
o
./

E
u
ro

 

D
u
rch

sch
n
itt/

W
o
./E

u
ro

 

1 25 
25 x 

485,80 = 
12.145,— 

485,80 
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1 50 
50 x 

485,80 
=24.290  

 

2 50 
50 x 

466,30 
=23.315 

 

3 30 
30 x 

417,50 
=12.525 

 

60.130 462,54  Summe 
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1 50 
50 x 

485,80 
=24.290  

 

2 50 
50 x 

466,30 
=23.315 

 

3 50 
50 x 

417,50 
=20.875 

 

4 126 
126 x 
398,00 
50.148 

 

118.628  429,81 Summe 

GOP 
Bedingung/

Alter 

Zu-
schlag/
Wo./
Euro 

40829 
ab 60 bis 

einschl. 69 
10,00 

40831 
ab 70 bis 

einschl. 79 
20,00 

40833 ab 80 30,00 

40835 

Patienten mit 
Infektions-
krankheit 

(z.B. Hepatitis 
B und C, HIV 
oder MRSA) 

30,00 
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der an einer Hepatitisinfektion lei-

det, so erhielte der Betreiber als 

S a chk os t en pa u s cha l e  p ro 

"Dialysewoche" für ihn: 462,54 + 

20,00 + 30,00 = 512,54 €. 

 

Einzelne Dialysebehandlungen: 

Falls ein Patient in seiner Hei-

matpraxis nicht eine komplette 

Kalenderwoche absolviert, son-

dern nur ein- oder zweimal dort 

behandelt wird, weil er einen Teil 

der Woche geschäftlich, urlaubs- 

oder krankheitsbedingt abwesend 

ist, so kann die Praxis für ihn na-

türlich keine volle "Dialysewoche" 

abrechnen. In diesem Fall werden 

eine Sachkostenpauschale und ge-

gebenenfalls auch ein Zuschlag 

für ein oder zwei Einzeldialysen 

bezahlt. Die Höhe der Pauschalen 

und Zuschläge für die Einzeldialy-

sen beläuft sich nahezu exakt auf 

ein Drittel der oben genannten 

Beträge. 

 

Einzelne Dialysebehandlungen als 

Feriendialyse oder bei berufsbe-

dingtem Aufenthalt: 

Aus der Tatsache, dass es im 

EBM bei der Hämodialyse nur ei-

ne einzige Gebührenordnungspo-

sition (GOP 40828) für Ferien- 

oder Gastdialysen gibt, in welcher 

die Pauschale für eine einzelne 

Behandlung verzeichnet ist, folgt, 

dass eine Praxis für einen Gast- 

oder Ferienpatienten bei einer 

kompletten "Dialysewoche" die 

gleiche Sachkostenpauschale er-

hält wie für ihre "eigenen Patien-

ten". Lediglich für denjenigen Pa-

tienten, der dort nur kurz als Gast 

dialysiert, sieht der EBM offenbar 

einen höheren Aufwand und da-

mit eine leicht größere Kostener-

stattung vor als  für die 

"zentrumseigenen Patienten". 

Nach der Gebührenordnungs-

position 40828 beträgt die Kos-

tenpauschale für Sachkosten bei 

einer (einzelnen) Feriendialyse 

während des Ferienaufenthalts am 

Ferienort, bei Dialyse wegen be-

ruflich oder sonstiger Abwesen-

heit vom Wohnort, je durchge-

führter Dialyse, höchstens zwei-

mal in der Kalenderwoche, 174,70 

€/Dialyse. 

Aufgefallen ist mir bei der 

D u r c h s i c h t  d e r  E B M -

Gebührenziffern, dass für die ein-

zelne Feriendialyse zwar der Zu-

schlag für einen infektiösen Gast-

patienten, nicht aber die Zuschlä-

ge für ältere Patienten vorgesehen 

sind. Ob es sich hier um ein Ver-

sehen handelt oder wegen der Ge-

ringfügigkeit des Betrages um Ab-

sicht, bleibt unklar. 

 

Hämodialyse in der eigenen Woh-

nung (Heimdialyse) 

Wie groß die Bemühungen der 

Krankenkassen sind, die Heimdia-

lyse zu fördern, lässt sich an der 

folgenden Tabelle ablesen. Ob-

wohl bei dieser Form der Dialyse 

in den eigenen vier Wänden des 

Patienten deutlich weniger Perso-

nalkosten (Personal nur für die 

Rufbereitschaft erforderlich) so-

wie keine Raummiete und -

ausstattung anfallen, erstatten die 

Kassen eine höhere Sachkosten-

pauschale als bei der Praxisdialyse. 

Hintergrund dürfte sein, dass in 

der Heimdialyse keine Fahrtkos-

ten anfallen, die bei Praxisdialysen 

in der Regel nicht unerheblich 

sind und die Kassen bei der 

Heimdialyse im Endeffekt Geld 

einsparen. 

 GOP 40825 

Sachkosten bei Heimdialyse 

(mindestens 3 Dialysen/Wo.) 

505,40 €/Wo. 

Wird in der Heimdialyse keine 

komplette "Dialysewoche" wegen 

Urlaubs oder beruflicher Abwe-

senheit durchgeführt, so werden 

die verbleibenden Einzeldialysen 

folgendermaßen abgegolten: 

 GOP 40827 

Sachkosten für Behandlungen, 

die nicht dreimal pro Woche 

durchgeführt werden konnten 

168,50 €/Dialyse 

 

2) Sachkostenpauschalen bei 

Patienten bis zum vollende-

ten 18. Lebensjahr 

Die größten Veränderungen 

gegenüber der Zeit vor dem 1.Juli 

2013 finden sich im EBM bei den 

Sachkostenpauschalen für Patien-

ten, die jünger als 18 Jahre sind. 

Hier ist, soweit ich feststellen 

konnte, eine erhebliche Anhebung 

der Kostenerstattung erfolgt. 

 GOP 40815 

Sachkosten bei Durchführung 

von Hämodialysen einschl. 

Sonderverfahren (z. B. Hämo-

filtration, Hämodiafiltration) 

bei Dialysen am Wohnort 

627,00 €/Dialyse 

Es gibt im neu gestalteten EBM 

keine Position für Jugendliche un-

ter 18 Jahren, die eine komplette 

"Dialysewoche" pauschal bewer-

tet. Somit ergibt sich aus GOP 

40815 für diese Patientengruppe 

bei drei Dialysetagen eine Wo-

chenpauschale von 3 x 627,00 = 

1.881,00 €/"Dialysewoche". Zur 

Erinnerung: Bis zum 1.Juli 2013 

überwiesen die Krankenkassen für 

Jugendliche unter 18 Jahren eine 

S a chk os t enpa us cha l e  v on 

" l e d i g l i c h "  8 3 0 , 0 0  € /

Dialysewoche. 

Auf den ersten Blick ist die 

Diskrepanz zwischen der Pau-

schale für Erwachsene von maxi-

mal 485,80 €/"Dialysewoche" und 

derjenigen für unsere jungen Mit-

patienten eklatant. Ob diese große 

Differenz mit dem erheblich grö-

ßeren Pflegeaufwand bei jungen 

Patienten begründet wird, mit 

dem Einsatz von Sozialarbeitern, 

von extra Lehrern, die während 
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der Behandlung Unterrichtsstoff 

vermitteln, von Psychologen oder 

Psychotherapeuten bleibt unklar. 

Oder ob man auch der Tatsache 

Rechnung tragen will, dass Kinder 

und Jugendliche in der Regel in 

zahlenmäßig vergleichsweise klei-

nen Einrichtungen behandelt wer-

den?  

Die Kassenärztliche Vereini-

gung Hamburg konnte uns keine 

Erklärung für diese beachtliche 

Anhebung der Kostenpauschale 

um ca.1.000,00 €/Dialysewoche 

geben und eine Nachfrage bei der 

Kassenärztlichen Bundesvereini-

gung in Berlin blieb ohne Ant-

wort. 

Im Falle einer Feriendialyse 

von Jugendlichen gilt folgende 

Gebührenordnungsposition des 

EBM für die Erstattung der Sach-

kosten an das Ferienzentrum: 

 GOP 40818 

Sachkosten bei Durchführung 

von Hämodialysen einschl. 

Sonderverfahren (z. B. Hämo-

filtration, Hämodiafiltration) 

bei einer Feriendialyse am Fe-

rienort wegen beruflich be-

dingter oder sonstiger Abwe-

senheit vom Wohnort 

658,40 €/Dialyse 

Sollten jugendliche Patienten an 

einer Infektionskrankheit wie He-

patitis o. ä. leiden, so wird auch 

für sie ein Zuschlag in der glei-

chen Höhe wie bei Erwachsenen 

gezahlt. 

 

C. Fazit 

Sowohl die Vergütung für die 

Ärztliche Überwachung bei der 

Hämodialyse als auch die Erstat-

tung der Sachkosten wurden im 

Erwachsenenbereich gegenüber 

den Vergleichswerten von 1988 

abgesenkt, allerdings längst nicht 

in dem Maße, wie dies in den Jah-

ren zuvor erfolgt war. Anfang der 

70er Jahre zahlten die Kassen pro 

Dialyse noch ca. 600,00 DM also 

umgerechnet ca. 900,00 € pro Di-

alysewoche. Im Vergleich dazu 

haben sich die Erstattungen bis 

heute nahezu halbiert. 

Wie die Kassenärztliche Bun-

desvereinigung und die Spitzen-

verbände der Krankenkassen mit-

teilten, "sei durch die beschlosse-

nen Kürzungen der Sachkosten-

pauschalen ein jährliches Einspar-

volumen von 100 Millionen Euro 

erreichbar. Für das Jahr 2015 sei 

eine weitere Reduzierung der 

Sachkostenpauschalen vorgese-

hen. Zu dieser zweiten Absen-

kungsstufe solle es allerdings nur 

dann kommen, wenn auch sicher-

gestellt sei, dass die Kosten trotz-

dem gedeckt seien und die Ärzte 

damit gut wirtschaften könnten." 

Hoffen wir gemeinsam, dass dann 

nicht nur der Aspekt des "guten 

Wirtschaftens" sondern auch der-

jenige der "guten Patientenversor-

gung" in die Beratungen einfließt. 

Bei der Kinder- und Jugendli-

chen-Dialyse wurde die Sachkos-

tenpauschale dagegen beträchtlich 

angehoben, was hoffentlich der 

Behandlungsqualität spürbar zu-

gutekommt. 

 

 

Nachtrag 

Um Näheres über die Gründe 

zu erfahren, warum die Dialysebe-

handlung junger Patienten unter 

18 Jahren nach der überarbeiteten 

Gebührenordnung vom Juli 2013 

mehr als das Dreifache der Er-

wachsenendialyse kostet, haben 

wir bei der Kassenärztlichen Bun-

desvereinigung in Berlin nachge-

fragt. 

Wie die KBV schrieb, liegt der 

Hauptgrund in der geringen Aus-

lastung der pädiatrischen Dialyse-

zentren. Besonders bei Jugendli-

chen wird in der Regel eine 

schnelle Transplantation ange-

strebt, so dass die Zahl der mit 

der Dialyse versorgten jungen Pa-

tienten niedrig bleibt und der an-

teilige Personalaufwand entspre-

chend hoch ist. Ein Zwei- oder 

Dreischichtenbetrieb wie bei Er-

wachsenen gibt es bei Jugendli-

chen nicht. "Zudem" so schreibt 

die KBV, "benötigen die Kinder 

und Jugendlichen eine intensivere 

und individuelle Vor- und Nach-

betreuung durch Pflegepersonal, 

Sozialarbeiter, Psychologen und 

Erzieher, die von den Zentren 

vorgehalten werden müssen, um 

den Versorgungsauftrag erfüllen 

zu können". Auch die Tatsache, 

dass bei jugendlichen Patienten 

oft mehr als drei Behandlungen 

pro Woche erforderlich seien, ha-

be die Vertragsparteien (Kassen 

und Ärzte) veranlasst, eine deutli-

che Höherbewertung der Dialyse-

behandlung jugendlicher Patienten 

vorzunehmen. 

Nahezu alleiniger Träger der 

Dialysezentren für jugendliche Pa-

tienten ist das Neu-Isenburger 

"Kuratorium für Dialyse- und 

Nierentransplantation (KfH)". 

Diese Organisation hat sich neben 

vielen anderen auch dieser Aufga-

be in vorbildlicher Weise ver-

schrieben. So ist sie auch Träger 

der am UKE-Hamburg bestehen-

den Station für Kinderdialyse. Wie 

uns der langjährige Leiter dieser 

Abteilung, Herr Professor Dr. 

Müller-Wiefel, schilderte, wäre die 

Weiterführung der Kinderdialyse 

am UKE ohne die Hilfe des KfH 

nicht möglich gewesen. Die Be-

wältigung der personellen, organi-

satorischen, technischen und fi-

nanziellen Probleme sei letztend-

lich unter staatlicher Regie kaum 

noch möglich gewesen und ohne 

das KfH gäbe es heute vermutlich 

am UKE keine eigene Abteilung 

für die Dialysebehandlung von 

Kindern und Jugendlichen mehr. 
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S chlussbemerkung Teil 1 
Sollte irgendwo die Frage auf-

tauchen, warum Patienten sich so 

detailliert mit den Kosten der Dia-

lyse beschäftigen, warum sie sich 

nicht nur um "ihre eigenen Belan-

ge" kümmern, so ist die Antwort 

einfach: Dass die Dialyse prob-

lemlos verläuft und in einer 

menschlich harmonischen Atmo-

sphäre stattfindet, dass man 

freundlich und mit dem Respekt 

behandelt wird, den die Behan-

delnden auch für sich selbst ein-

fordern würden, und dass erfahre-

ne Ärzte für unsere Probleme Zeit 

haben und sie ernst nehmen, das 

sind natürlich Dinge, die für uns 

vorrangige Bedeutung haben. 

Doch wir sind nicht so naiv zu 

glauben, dass Geld dabei nicht 

auch eine zentrale Rolle spielt. 

Unsere Behandlung ist nur mög-

lich, weil die Allgemeinheit dafür 

Geld, viel Geld bereitstellt. Natür-

lich interessiert uns nicht das Ein-

kommen unserer Ärzte. Ebenso 

wenig hat das Interesse für den 

finanziellen Aspekt der Dialyse 

mit Neid zu tun, wie kürzlich in 

unserer Info zu lesen war. Doch 

über eine Sache, von der unser 

Leben und das Wohl unserer Fa-

milien abhängen, über sie möch-

ten wir schon gern Bescheid wis-

sen 


